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 Veröffentlicht am 12.10.1927

Norm

AngG §23 Abs6 VI

Rechtssatz

Den Erben des Angestellten bleibt der Anspruch auf die Abfertigung auch dann gewahrt, wenn der Angestellte auf

Grund anderweitiger Vereinbarungen eine der Abfertigung gleichartige Zuwendung (Todfallsbeitrag) erhalten hat.

Entscheidungstexte

1 Ob 874/27

Entscheidungstext OGH 12.10.1927 1 Ob 874/27

Veröff: SZ 9/306

Schlagworte

SW: Ableben, Tod, Verlassenschaft, Nachlaß, Auflösung
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